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Anleitung zum Ausfüllen der Lohndeklaration 
Detail Arbeitnehmende 
 

 
Ab dem Jahr 2023 sind alle Arbeitnehmenden mit Jahrgang 2005 oder älter beitragspflichtig. Bereits angemeldete Mitarbeitende sind bereits vorerfasst, Sie müssen 
daher nur noch die Angaben zur Beschäftigungsdauer und des AHV-pflichtigen Lohnes machen. 
 

 1  
Erfassen Sie die AHV-Nummer der Arbeitnehmenden. Diese Nummer 
finden Sie auf der AHV-Karte oder der Krankenversicherungskarte des 
Arbeitnehmenden. 

 6 
Arbeitnehmende, welche vor 31.12.2023 ausgetreten sind, werden hier 
markiert. 

 2  Ergänzen Sie das Geburtsdatum der Arbeitnehmenden  7 

Erfassen Sie den AHV-pflichtigen Bruttolohn. Bitte beachten Sie das 
Merkblatt 2.01 betreffend AHV-Pflicht.  
Minuslöhne können nicht erfasst warden. Bitte melden Sie diese in einem 
Nachtrag zum Vorjahr. 

 3  Erfassen Sie den Namen und den Vornamen der Arbeitnehmenden  8 
Falls Sie keine Arbeitnehmenden beschäftigt haben, können Sie dies hier 
bestätigen. 

 4  Geben Sie das Geschlecht an  9 Mit “Weiter” kommen Sie zum nächsten Schritt. 

 5  
Die Beitragsdauer ist genau zu erfassen. Sollte der Arbeitnehmende 
Unterbrüche gehabt haben, erfassen Sie diese bitte in mehreren Zeilen. 
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Anleitung zum Ausfüllen der Lohndeklaration 

 

 
 1  

Kontrollieren Sie das Total der 
Lohnsumme für die Abrechnung 2023.  

 

 2  

Erfassen Sie die provisorische 
Lohnsumme für das Jahr 2024. Sollten 
Sie keine Angaben hinterlegen, werden 
wir die Akontorechnungen aufgrund der 
provisorischen Lohnsumme 2023 in 
Rechnung stellen. 

 

 3  

Erfassen Sie alle Daten zum BVG-
Versicherer, sofern dieese Angaben noch 
nicht erfasst sind. Bitte beachten Sie, 
dass Sie die Policennummer angeben. 
Falls keine BVG-Pflicht besteht können 
Sie dies ebenfalls bestätigen und den 
Befreiungsgrund erfassen. 

 
 4  

Bitte erfassen Sie Ihre Daten zum UVG-
Versicherer inkl. Policennummer. 

 

 5  

Erklären Sie, dass die Lohndeklaration 
vollständig und ordnungsgemäss 
ausgefüllt wurde, indem Sie die Checkbox 
auswählen. 

 
 6  

Geben Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten 
bekannt, so können wir Sie bei 
Rückfragen direkt erreichen. 

 
 7  

Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, 
können Sie die Lohndeklaration 
übermitteln. 
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